
6.3. IndexnachbIldung und Vorrang der dIrek-
ten Dupllzlerung.
Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index
dürfen ausschließlich die folgenden Vermögensge-
genstände erworben werden:
- Wertpapiere, die Im Wertpaplerindex enthalten

sind oder im Zuge von IndexAnderungen in
diesen aufgenommen werden
(Indexwertpapiere),- Wertpapiere, die auf den zugrunde liegenden
Index begeben werden (Indexzertifikate),

- Wertpapiere, die auf EInzeititel des zugrunde
liegenden Index begeben werden
(Ein zeititelzertIfIkate),

- Terminkontrakte auf den zugrunde liegenden
Index (Indexterminkontrakte),

- Terminkontrakte auf EinzeItItel des zugrunde
liegenden Index (Einzeltltelterminkontrakte),

- Optionsscheine auf den zugrunde liegenden
Index (Indexoptionsscheine),

- Optionsscheine auf Einzeititel des zugrunde
liegenden Index (Einzeltlteloptionsscheine)
sowie

- InvestmentanteIle gemlB § 8 der .AlIgemelnen

Vertragsbedlngungen-,
Bei der Nachbildung des zugrunde liegenden Index
hat die Anlage In Indexwertpapiere Im Sinne einer
direkten Duplizierung des Index Vorrang gegen-
über der Anlage in die anderen oben genannten zur
Indexnachbildung dienlichen Vermögensgegens-
tände, Eine Nachbildung des zugrunde liegenden
Index durch diese Vermögensgegen-stande, weiche
den Index nur mittelbar nachbilden, Ist nur zum
Zwecke der Einhaltung der unter Punkt 9,2 im
zweiten Satz beschriebenen Investitionsgrenze
geboten.


